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RS OGH 1990/9/21 16Os21/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1990

Norm

StPO §252 Abs1 Z2

Rechtssatz

Eine frühere Aussage eines Zeugen darf dann nach § 252 Abs 1 Z 2 StPO auch ohne Einverständnis des Anklägers und

des Angeklagten in der Hauptverhandlung verlesen werden, wenn der Vernommene behauptet, sich "nicht mehr (gut)

erinnern zu können".
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